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I.Beiblatt 15.Septenber 1951. 

h. n fra g e b c ..f!_E-.~-"L.2L ~_~f!._~. 

Die Abg.Ernst Fis 0 h e !' und GcnosscilrichtctGn ar.l 4"Juli d.J .. 

an den Bundeskanzler eine Anfrage, betrofi'(md die rocht.:mid:d.ge AllS siedlung 

österreiohisoher Sta.a.tsbürger at'~s Siezc:mhdL1 (Salzb'urg), Utl Pln.tz für eine 

acerikanisohe Militärstadt zu schaffcnQ In Beantwortung dieser Anfrage teilt 

nunmehr Bundeskanzler Dr~Dip14~IngoF i g 1 Elt~ 

Dia Punkte 1 und 4 der Anfl·age habe ich bereits za einer ~deron 

Antra.ge der AbgIlErnst Fischer l.:md Genoes cn, . betreffend die Errichtung einer 

ar.lerikanisohen Mi1itärstndt vor den Toren Sn1zburgs, a.m 23~ Juli 1951 bannt ... 
'\7ortet. 

Ad Punkt 2 und 3 der Anfrage ('~Auf vielches Gesetz oder auf welohen 

Reg1erungsbesohluss stützt sich die gerichtlich festgestellte 'Bcvorsohussung f 

des acerikanisohcn Entsohädigungso.ufwandcs aus st c'lcrGcldern und woher n:1mct 

die ReGierung das Reoht, den Aoerikan8Tn fü~ ihre Kriegpbauten Grundstücke 

anZUbieten, die nicht ihr, sondern östcl'reioh:tscholl Staat sbürgern gehören?") 
bringe ioh zur Kenntnis: 

Die Grundstüoke in Wals-Siczelllleim wurden der US ... B~satzungstlt\oht 

von der 8storreichischell Regierung llicht anGeboten, vielmehr haben die 

litleriknller selbst däS_ fUr ihre Zwecke eeeiguete Gelände ausgewählt und be .. 

so-hla.gnamt.Da es sich bekanntlich UJ:1 ej.n Bnu.-Projekt handelt, durch da.s die 

bcschll1gnah111ten Gründe für ilnner der landwirtschaftlichen NutZU11g entzogen 

werdon. konnte die InnllSpruchl1MnC nicht ir.l Pachtw'cge, sondern nur io Kauf .. 

woge erfolgen. für die österreichisc!1c Bundesregierung ist mit dom Ankauf' der 

Vorteil verbunden, da.ss die Bauton., die eben Wett darstellen, der den Preis 

der Grundstücke um ein Bedeutendes übersteigt, in das Eigentum der Republik 

fallen werden. 

Das US-Elecent hat - wie bereits in der Pressenotiz vom 22.Mai 1951 
b'ekanntgegeben wurde - für die Ubergä.ngszei t bis zuO Ankauf einen Betra.g von 
54.000 Dollar zur VerfU.gul1g gestellt J der fUr El'l1teentschädigungcn und tur 
sonstige, oit der Räumung des Geländes verbundel'le Kosten und Massndhoen ver­
wendet wird. Dia Grundankäufe selb8t belasten hingegen die B\indesmttel und 
sind, wie erwähnt, da.durch gereohtfertigt, dass' die von US-Elonent zu errich­
tenden Objekte in das Eigentun der Rep~blik fallen. Die Bundesregierung hat 
deo Ankauf mit lHnisterratsbeschluss vom l2~J1!ni 1951 zugestinr.lt, in Ubrigen 
gelten die allgeneinen gcsetzliGhc~l Vorschr~.ftcl1 über den Ankauf von unbe­
i1egllchon Gut, 
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